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Einleitung
Im Zuge der Realisierung des Kon-
zepts Breisgau S-Bahn 2020 (www.
bsb2020.de) stehen die Arbeiten  zur 
Elektrifizierung der Kaiserstuhl-
bahn vor dem Abschluss. Die Monta-
ge der Oberleitung im knapp 12 km 
langen Streckenabschnitt 9432 zwi-
schen Riegel und Gottenheim („Plan-
feststellungsabschnitt Ost“) ist abge-
schlossen, der Fahrbetrieb wurde auf-
genommen. Die Abschnitte Nord und 
West wurden inzwischen ebenfalls 
ausgebaut. Hingegen haben sich die 
Arbeiten an der „Breisacher Bahn“ 
(Freiburg – Breisach) unter Regie 
der DB verzögert (https://bauprojek-
te.deutschebahn.com/p/breisgau-s-
bahn). Die ursprünglich auf Dezem-
ber 2019 terminierte Eröffnung der 
komplett elektrifizierten Kaiserstuhl-
bahn musste verschoben werden.
Bei einem Vorhaben dieser Art ist im 
Rahmen des Planfeststellungsverfah-
rens eine landschaftspflegerische Be-
gleitplanung vorgeschrieben, um na-
turschutzrechtliche Eingriffe in Na-
tur und Landschaft im Sinne des § 14 
BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz 
vom 29. Juli 2009, in Kraft getreten 
am 01.03.2010) und weiterer relevan-
ter Vorschriften (FFH Richtlinie, NA-
TURA2000-Vogelschutzrichtlinie) zu 
erkennen. Das Verfahren dient auch 
dazu, „die erforderlichen Vorkehrun-
gen zur Vermeidung und Minimierung 
von Beeinträchtigungen und die Aus-
gleichs- und ggf. Ersatzmaßnahmen 
zu erarbeiten, zu begründen und dar-
zustellen“ (Landschaftspflegerischer 
Begleitplan [LBP] vom 30.5.2016, 
Anlage 12 der Unterlagen zum Plan-
feststellungsabschnitt Ost). In einer 
Vorprüfung wurde festgestellt, dass 
eine „erhebliche Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele in den tangier-
ten FHH-Gebieten nicht zu befürch-
ten“ sei, wohingegen Auswirkungen 
auf das Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl 
nicht ausgeschlossen werden können. 
Diese Auswirkungen mussten daher 
in einer vertieften Verträglichkeits-
untersuchung ermittelt und bewertet 
werden. 
Die planerischen Unterlagen ge-
mäß Planfeststellungsbeschluss vom 
27.7.2016 des Ausbauabschnitts Ost 

sind öffentlich zugänglich (Regie-
rungspräsidium Freiburg, Referat 24; 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/
rpf/Abt2/Ref24/Seiten/Kaiserstuhl-
bahn-Ost.aspx ), darunter auch der 
Landschaftspflegerische Begleitplan 
(Anlage 12) inklusive Relevanzprü-
fung und einem artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag zum Schutz von Vö-
geln und Reptilien (Anlagen 12.3 und 
12.4).
Der Uhu Bubo bubo unterliegt als 
„streng geschützte Art“ dem besonde-
ren Schutz des Bundesnaturschutzge-
setzes, insbesondere § 44, Abs. 1 Nr. 
1 (Tötungs- und Verletzungsverbot). 
Paragraph § 41 BNatSchG verlangt 
einen wirkungsvollen Schutz für Vö-
gel an Energiefreileitungen. Oberlei-
tungen der Bahn sind zwar von der 
für Stromleitungen geltenden Nach-
rüstungspflicht (bis zum 31.12.2012) 
ausgenommen, jedoch müssen bei 
Neubauten wirksame Maßnahmen 
zum Vogelschutz implementiert wer-
den. Diese sind Bestandteil der arten-
schutzrechtlichen Fachbeurteilung im 
Rahmen des Planfeststellungsverfah-
rens. Durch die geplanten Baumaß-
nahmen und die damit bewirkten Ver-
änderungen („Eingriffe“ im Sinne des 
BNatSchG § 14) darf die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes und 
des Landschaftsbildes nicht erheblich 
und nachhaltig beeinträchtigt werden. 
Als Referenzgröße gilt der Status quo 
ante, der Zustand vor den geplanten 
Eingriffen, hier also der Zustand ei-
ner existierenden Bahntrasse mit Re-
gelbetrieb durch Dieseltriebwagen. 
Zwei ausführliche und ausgezeichnete 
Darstellungen der gesetzlichen Rah-
menbedingungen im Hinblick auf den 
Schutz gefährdeter Arten mit Schwer-
punktsetzung auf Eulenarten finden 
sich bei Breuer (2009, 2016).
Bei der Lektüre der Planungsunterla-
gen stieß ich auf erstaunliche Mängel, 
Auslassungen und Ungereimtheiten 
in der artenschutzrechtlichen Bewer-
tung, die zahlreiche Fragen aufwar-
fen und den Anstoß gaben zu dieser 
kritischen Kommentierung und Neu-
bewertung. Aus den Unterlagen er-
scheint die Bewertung der Risiken, 
die sich aus der Elektrifizierung der 
Kaiserstuhlbahn, speziell für den 

Uhu, ergeben, als kritikwürdig, lü-
ckenhaft und in etlichen Punkten un-
zutreffend. Die hier vorgelegte Kom-
mentierung erfolgt ausschließlich 
aufgrund einer Risikobewertung für 
den Uhu als betroffene schutzwürdi-
ge Art; andere Arten stehen nicht im 
Fokus der Betrachtungen. Dabei geht 
es nicht darum, ein vollumfängliches 
neues Fachgutachten vorzulegen, son-
dern darum aufzuzeigen, welche As-
pekte und Faktoren in einer soliden 
artenschutzrechtlichen Verträglich-
keitsuntersuchung zu berücksichti-
gen und in ihren Auswirkungen zu 
bewerten wären. Diese Stellungnah-
me bezieht sich in erster Linie auf 
den bereits fertig gestellten Planfest-
stellungsabschnitt Ost des Gesamt-
vorhabens, der zwei Brutreviere des 
Uhus tangiert. Die Risikobewertung 
hat aber auch Relevanz für die wei-
teren Ausbauabschnitte im Norden 
und Westen des Kaiserstuhls, wo die 
Arbeiten zur Errichtung der Oberlei-
tungsmasten im Mai 2018 begonnen 
wurden. In diesem Bereich sind wei-
tere 4-5 Uhureviere von den Ausbau-
maßnahmen betroffen.

Methoden
Strecken-, Abstands- und Flächen-
bemessungen wurden mittels Goog-
le Earth ermittelt. Die Kenntnis der 
betroffenen Uhureviere am Kaiser-
stuhl sowie des Verhaltens von Uhus 
basiert auf eigenen Untersuchungen 
und Beobachtungen aus den Jahren 
2013-2018 (Harms et al. 2015, Harms 
2016ab, Harms 2018a, Harms & 
Lühl 2017), ergänzt durch Arbeiten 
aus der Fachliteratur (vgl. Literatur). 
Sonnenauf- und -untergangszeiten 
wurden errechnet mittels www.tops-
ter.de/kalender/sonnenuntergang und 
beziehen sich auf Freiburg. Informati-
onen zum Streckenausbau finden sich 
bei www.bsb2020.de, www.sweg.de 
sowie https://bauprojekte.deutsche-
bahn.com/p/breisgau-s-bahn. Fahr-
planinformationen waren unter www.
sweg.de/html/content/fahrplaene709.
html abrufbar. Betriebsrelevante In-
formationen zum Bahnbetrieb der 
Deutschen Bahn wurden bezogen 
über die Webseiten der DB (vgl. An-
gaben im Text). Die offiziellen Unter-
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lagen zum Planfeststellungsbeschluss 
sind über https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/rpf/Abt2/Ref24/Seiten/Kai-
serstuhlbahn-Ost.aspx abrufbar. Die 
Risikobewertung wurde in Anleh-
nung an Empfehlungen des Natio-
nal Research Council (1994) vor-
genommen.

Ergebnisse und Diskussion
1  Vorkommen und Raumnutzung 
des Uhus
Ein Uhurevier kann bis zu 40 km² 
umfassen, was einem fiktiven Kreis-
radius von etwa 3,5 km entspricht. 
Vereinzelt wurden bei telemetrischen 
Untersuchungen Zielorte bis etwa 7 
km vom Revierzentrum entfernt an-
geflogen (Geidel 2012, Leditznig 
1996, Prommer et al. 2018). Basie-
rend auf Revieren in der Eifel definie-
ren Breuer et al. (2009) ein Gebiet 
im Radius von 6 km um den Brutplatz 
als Nahrungshabitat des Uhus. Beson-
ders bei hohem Waldanteil wurden 
Reviergrößen bis 138 km²  festgestellt 
(Leditznig 1996). Typischer in vie-
len Regionen sind Streifgebiete zwi-
schen 1,5 und 3,5 km Radius. Günsti-
ge Bedingungen vorausgesetzt (siche-
rer Brutplatz, Habitat mit geeigneter 
Struktur und gutem Nahrungsange-
bot), können Uhureviere auch deut-
lich kleiner sein (Miosga et al. 2015; 
Sitkewitz 2005). Ein Revierradius 
von 2,5 km erscheint unter hiesigen 
Verhältnissen als brauchbarer unterer 
Durchschnittswert, das entspricht ei-
ner Revierfläche von knapp 20 km²  
(vgl. Martinez et al. 2003). Die Re-
vier- und Bestandesdichten in eini-
gen der gut untersuchten Regionen in 
Deutschland liegen zwischen unter 1 
und etwa 7 Brutpaaren pro 100 km²  
(Geidel 2012, Hänel 2014, Koop 
& Berndt 2014, von Lossow 2010). 
Lokal können Reviere enger beiein-
ander liegen, mit Brutplatzabständen 
von unter 1 km (Hänel 2014; Ro-
ckenbauch 2018, von Lossow 2010). 
Populationsdichten von bis 40 Brut-
paaren pro 100 km²  sind für einige 
mediterrane Gebiete (Südfrankreich, 
Italien, Spanien) mit ausgezeichneten 
Vorkommen von Kaninchen (Orycto-
lagus cunniculus) als Hauptbeute des 
Uhus beschrieben worden (Penteri-
ani et al. 2002, Martinez et al. 2003, 
Campioni et al. 2013, Leon-Ortega 
et al. 2014, Perez-Garcia et al. 2012), 
werden aber in Mitteleuropa nicht er-
reicht. Im Kaiserstuhl haben wir es 
mit 6-8 Brutpaaren auf 195 km²  zu 

tun, was etwa 3,5 Paaren pro 100 km²  
entspricht (eigene Berechnungen; da-
bei wurde die Gesamtverbreitungs-
fläche kalkuliert als Polygonfläche 
tangential angelegt an die bekannten 
Brutreviere mit Radius 2,5 km). Der 
kleinste Abstand zwischen gleichzei-
tig genutzten Brutplätzen in benach-
barten Revieren beträgt im Kaiser-
stuhl derzeit 1,4 km, der mittlere Ab-
stand der Reviere beträgt 7,7 km.
Der Uhu befindet sich in etlichen Re-
gionen Deutschlands in einer Phase 
der Wiedereinbürgerung, mit anstei-
genden Populationen (Hänel 2014, 
Mebs 2016, Pietsch & Hormann 
2012, Rau 2015, Rockenbauch 
2018). Dabei wird ehedem besiedeltes 
Gebiet rekolonisiert, nachdem Uhus 
hierzulande – in erster Linie durch 
menschliche Verfolgung – fast ein 
Jahrhundert lang nahezu ausgerottet 
waren. Für Baden-Württemberg wird 
diese anhaltende Entwicklung von der 
AGW (Arbeitsgemeinschaft Wander-
falkenschutz in Baden-Württemberg) 
dokumentiert (Rau 2015, Harms et 
al. 2015, Rockenbauch 2018). Auch 
für die Region Kaiserstuhl ist von ei-
ner wachsenden Population auszuge-
hen (Harms et al. 2015), selbst wenn 
es lokal wiederholt zu erheblichen 
Rückschlägen und Brutverlusten ge-
kommen ist (Harms & Lühl 2017, 
Harms 2018a).
Das Streifgebiet der Uhus umfasst 
keineswegs alle Bereiche ihres Re-
viers in gleichem Maß. Uhureviere 
werden sektoriell genutzt, wie sich 
in Telemetriestudien zur Habitatnut-
zung gezeigt hat. Eindrückliche bild-
hafte Darstellungen der Flugstrecken 
finden sich bei Dalbeck et al. (1998), 
Grünkorn & Welcker (2018), Sit-
kewitz (2005, 2009) sowie Miosga 
et al. (2015). Nur so ist eine hohe Po-
pulationsdichte möglich: indem Uhus 
unterschiedliche Bereiche ihres Re-
viers präferenziell nutzen, und ande-
re Bereiche ausgespart bleiben. Bei 
hoher Revierdichte können sich die 
Nahrungshabitate benachbarter Uhus 
überlappen. Geschlossene Waldge-
biete werden vom Uhu gemieden, 
im Sommer mehr als im Winter; da-
von ausgenommen sind Lichtungen, 
Schneisen und Waldränder, die ei-
nen Zugriff auf Beutetiere erlauben 
(Leditznig 1996). Telemetriestu-
dien zeigen außerdem: Uhus bewe-
gen sich bei der Jagd bevorzugt ent-
lang linearer Strukturen (Dalbeck 
et al. 1998, Geidel 2012, Miosga et 

al. 2015, Sitkewitz 2005). Baum-
reihen, Waldränder, Bachläufe, Feld-
wege, Böschungen, Umzäunungen, 
Uferzonen, aber auch Straßen, Mas-
tenreihen und Bahnlinien sind daher 
für den Uhu attraktiv. Als Ansitzjäger 
bewegen sich Uhus von Ansitzpunkt 
zu Ansitzpunkt, verweilen jeweils, 
um die nähere Umgebung nach Beu-
tetieren abzusuchen. Sofern sich kei-
ne Jagdmöglichkeit ergibt, fliegt der 
Uhu zum nächsten Ansitzpunkt, um 
erneut nach Beute Ausschau zu hal-
ten, zumeist im Gleitflug, energiespa-
rend, unterstützt durch wenige spar-
same Flügelschläge. Daher sind reich 
strukturierte halb-offene Landschaf-
ten bevorzugte Habitate für die An-
siedelung und den Erhalt von Uhus.
Das opportunistische Jagdverhalten 
des typischen Ansitzjägers (engl. „sit-
and-wait predator“) schlägt sich nie-
der in sehr kurzen aktiven Flugzeiten 
und Flugstrecken, wie sich in etlichen 
jüngeren Untersuchungen mit besen-
derten Uhus bestätigt hat (Miosga et 
al. 2015, Sitkewitz 2005, 2009). Grö-
ßere Offenlandbereiche (Acker- und 
Grünlandflächen) werden unterpro-
portional genutzt (Geidel 2012, Le-
ditznig 1996, Sitkewitz 2005). Das 
liegt zum einen am Mangel an güns-
tigen Ansitzpositionen und zum an-
deren daran, dass solche Flächen als 
Jagdhabitate des Uhus ausfallen und 
gemieden werden, sobald die Be-
wuchshöhe 30 cm übersteigt. Hieraus 
ergibt sich eine ausgeprägte raum-
zeitliche Differenzierung, was die 
Nutzung bestimmter Revierteile im 
Jahresverlauf angeht. Ein bedeuten-
der Anteil des potenziell nutzbaren 
Jagdareals geht im Verlauf der Ve-
getationsperiode für den Uhu verlo-
ren. Ackerflächen mit hochwachsen-
den Kulturen (z.B. Mais) bieten dem 
Uhu keine Jagdmöglichkeiten. Beson-
ders kritisch für den Uhu ist der Ver-
lust an nutzbarem Jagdhabitat in den 
Sommermonaten, wenn der Beutebe-
darf zur Versorgung der heranwach-
senden Nachkommen besonders hoch 
ist (Harms 2018b). Das Streifgebiet 
der Uhus variiert daher jahreszeit-
lich entsprechend dem Nahrungsbe-
darf (Leditznig 1996). Straßenrän-
der und Bahntrassen gewinnen als 
beuteträchtige Strukturen im Revier 
in dieser Zeit für den Uhu an Bedeu-
tung (Breuer et al. 2009). Dabei wird 
entlang von Straßen und auch Bahn-
trassen gezielt nach Kollisionsopfern 
gesucht. An Straßen und Bahntrassen 
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verunglückte Tiere sind für Uhus eine 
leichte Beute und zugleich die gefähr-
lichste.
Telemetriestudien zeigen auch, dass 
Siedlungsflächen vom Uhu gern und 
regelmäßig aufgesucht werden (Gei-
del 2012, Miosga et al. 2015) und da-
her als wertvolles Habitatelement an-
gesehen werden müssen. Die Kombi-
nation aus Ansitzmöglichkeiten und 
Nahrungsangebot macht diese Gebie-
te anscheinend für Uhus attraktiv.
Die fundierte Kenntnis der Lebens-
weise und des Verhaltens von Uhus 
ist eine der elementaren Vorausset-
zungen für die Beurteilung, wie sich 
Eingriffe in seinen Lebensraum aus-
wirken.

2  Gefährdungs- und Risikoanalyse
Durch die Realisierung des Ausbau-
projekts Breisgau S-Bahn kommt es 
bei der Kaiserstuhlbahn zu arten-
schutzrechtlichen Auswirkungen in 3 
Teilbereichen:
•	 zeitlich begrenzte baubedingte 

Auswirkungen während der Bau-
phase

•	 dauerhafte anlagebedingte Auswir-
kungen

•	 dauerhafte betriebsbedingte Aus-
wirkungen.

Im Alltagssprachgebrauch wird häu-
fig nicht klar unterschieden zwischen 
Gefahr und Risiko. Stromschlag ist 
eine tödliche Gefahr für den Uhu. 
Zum Risiko wird die Gefahr aber 
erst, wenn der Uhu mit der Gefahr 
in Berührung kommt (Exposition). 
Die Risikoanalyse muss beide Fak-
toren berücksichtigen und quantitativ 

bewerten: die inhärente Gefährlich-
keit einerseits und die Eintrittswahr-
scheinlichkeit der Gefahr (Exposition) 
andererseits. Im englischen Sprachge-
brauch gilt die begriffliche Definition 
„Risk = Hazard x Exposure“ (Nati-
onal Research Council 1994). Die 
Risikoanalyse kann dabei eine abso-
lute Abschätzung anstreben oder aber 
eine relative Bewertung vornehmen 
im Vergleich des gegenwärtigen mit 
einem künftig zu erwartenden Risi-
ko aufgrund einer veränderten Expo-
sitionslage oder wenn neue Gefahren 
hinzukommen. Meistens ist nur letz-
terer Ansatz realisierbar und prakti-
kabel und wird bei Bauvorhaben vor-
zugsweise verwendet.
An einer Bahntrasse besteht für Vö-
gel ein Verletzungs- bzw. Tötungsrisi-
ko nach § 44, Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
durch drei unterscheidbare und ge-
trennt zu bewertende Ursachen:
•	 Kollision
•	 Drahtanflug
•	 Stromschlag.
Das Gefährdungspotential aus diesen 
Ursachen ist für Großvögel (Störche, 
Reiher, Greifvögel, Uhu) besonders 
hoch. Mit der Flügelspannweite steigt 
das Risiko. Dabei spielen einerseits 
die bauseitigen Gegebenheiten (Kon-
figuration, Geometrie) und anderer-
seits Faktoren wie Gewicht und Flü-
gelspannweite und die daraus resul-
tierende relative Bewegungsträgheit 
und reduzierte Manövrierfähigkeit 
eine Rolle, die sich zudem in artty-
pischen Verhaltensweisen beim Auf-
fliegen niederschlagen (Fluchtverhal-
ten). Uhus sind keine wendigen Flie-

ger. Wenn schwere Beute transportiert 
werden muss, die u.U. ein Drittel bis 
die Hälfte des Körpergewichts des 
Uhus (M: bis 2000 g, W: bis 3000 g) 
betragen kann, wird die Manövrierfä-
higkeit und Fluchtmöglichkeit stark 
eingeschränkt. Bei der Risikobewer-
tung sind solche artspezifischen Fak-
toren zu berücksichtigen.

2.1 Mortalitätsursachen beim Uhu
Für die Gefährdungs- und Risikoana-
lyse ist es hilfreich, sich vorgängig ein 
Bild von den vorherrschenden Morta-
litätsursachen beim Uhu zu verschaf-
fen. In Tabelle 1 sind entsprechende 
Daten aus der Literatur zusammen-
gestellt. Tabelle 2 enthält ergänzend 
lokale Daten aus dem Arbeitsbereich 
des Autors. Die Angaben beziffern al-
lerdings nicht die Todesursachen für 
die jeweilige Gesamtpopulation, son-
dern beziehen sich auf jene kleine 
Stichprobe der zufällig aufgefunde-
nen toten Uhus, deren Todesursache 
man untersuchen konnte. Eine syste-
matische Suche hat in der Regel nicht 
stattgefunden. An einer Straße wird 
ein toter Uhu sehr viel wahrscheinli-
cher gefunden als irgendwo versteckt 
im Gelände. Bei einem beringten Uhu 
erfolgt eher eine Rückmeldung als 
bei einem unberingten (Breuer et al. 
2009, Fiedler 2005). 
Es gilt auch zu berücksichtigen, 
dass die verwendeten Suchstrategi-
en und Studienziele der zitierten Un-
tersuchungen stark voneinander ab-
weichen. Weder sind die Zeiträume 
noch die Verhältnisse in den Unter-
suchungsgebieten ohne weiteres ver-

Zeitraum Anzahl Gebiet Kollision** Drahtanflug Stromschlag** andere*** unbekannt Quelle, Literatur
1989-2003 1576 Spanien 6 (A) 6 16 49 23 Martinez et al. 2006
1993-2000 34 Italien 12 (A) 47 6 35 Marchesi et al. 2002

o.A. 273 Schweiz 19 (A); 9 (B) 15 33 24 Aebischer et al. 2005
1965-2008 1667 Deutschland 25 (A); 5 (B) 10 26; 6 (B) 28 Breuer et al. 2009

1962-1990 62 Süddeutschland, 
Oesterreich* 16 63 21 Fiedler 2005

1991-2004 62 Süddeutschland, 
Oesterreich* 31 40 29 Fiedler 2005

1965-2013 382 Baden-Württem-
berg 28 (A), 7 (B) 19 (A, B) 25 21 Rockenbauch 2018

1948-1999 29 Elbsandsteingebir-
ge (Sachsen) 21 48 24 7 Augst 2003

1973-2015 416 Thüringen 4 (A); 5 (B) 2 38 33 28 Görner 2016

2000-2012 20 Hessen 45 10 40 5 Pietsch & Hormann 
2013

2004-2007 52 Bayern 20 (A), 6 (B) 48 12 14 Lanz 2007**** 
bis 2015 o.A. o.A. (Bayern?) 25 (A); 10 (B) 46 3 16 LBV 2017

Angaben in %, gerundet; o.A.- ohne Angabe; * beringte Uhus im Zuständigkeitsbereich der Vogelwarte Radolfzell, **A = Auto, B = Bahn; *** an-
dere Ursachen: Krankheit, Verletzung mit unbekannter Ursache, Unterernährung, Windkraft, Verdacht auf Vergiftung, verschiedene menschliche 
Nachstellungen; **** zitiert nach Rockenbauch 2018
Tabelle 1: Angaben aus der Literatur zu den Todesursachen von tot aufgefundenen Uhus
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gleichbar, noch sind die Kriterien 
der Zuordnung zu den verschiede-
nen Mortalitätsursachen einheitlich. 
In Spanien waren im Untersuchungs-
zeitraum menschliche Nachstellun-
gen als häufige Todesursache des 
Uhus auffällig, da Uhus als Beute-
konkurrenten von Kaninchenjägern 
illegal bejagt wurden – trotz des be-
stehenden gesetzlichen Schutzstatus 
des Uhus (Martinez et al. 2006). 
Andernorts spielten Nachstellungen 
nur eine untergeordnete Rolle. Oft-
mals wurde nicht sauber zwischen 
summarisch zusammengefassten 
„anderen“ Ursachen und „unbekann-
ter“ Ursache unterschieden. Die Ver-
kehrsverhältnisse in der DDR sind 
schwer vergleichbar denen in der 
Bundesrepublik, der Schweiz oder 
Italien, das erschwert den Vergleich 
der Zahlen zu Kollisionsopfern. Das 
Straßennetz und der Verkehr haben 
in den letzten Jahrzehnten stark zu-
genommen, insofern sind ältere Be-
funde nur schwer mit jüngeren ver-
gleichbar. Dennoch sind Langzeitbe-
obachtungen (Augst 2003, Breuer 
et al. 2009, Fiedler 2005, Görner 
2016, Rockenbauch 2018) trotz der 
sich ständig verändernden Bedingun-
gen wertvoll im Hinblick auf die Er-
kennung von Trends. Zwischen Kol-
lisionen im Straßenverkehr und an 
Bahngleisen wurde oftmals nicht un-
terschieden. Desgleichen unterblieb 
in etlichen Untersuchungen die Dif-
ferenzierung zwischen Stromschlag 
an elektrischen Freileitungen und 
Bahnoberleitungen, oder auch zwi-
schen Stromschlag und Drahtanflug 
(Fiedler 2005).
Aus all dem wird deutlich: Die Inter-
pretation der Befunde in Tab. 1 muss 
mit großer Vorsicht und Zurückhal-

tung erfolgen. Auf die vielen Begren-
zungen, die bei der Bewertung der 
vorliegenden Mortalitätsdaten zu be-
denken sind, wird in den meisten Ar-
beiten hingewiesen (Breuer et al. 
2009, Fiedler 2005, Langgemach et 
al. 2009, Marchesi et al. 2002, Mar-
tinez et al. 2006). Trotz der vielen 
Caveats ergibt sich dennoch ein ein-
drückliches Übersichtsbild, in wel-
chem Umfang Uhus verschiedenen 
Mortalitätsrisiken ausgesetzt sind, 
wobei der hohe Anteil anthropogen 
bedingter Mortalität besondere Be-
achtung verdient. Die Angaben mö-
gen mit zahlreichen Unsicherheiten 
behaftet sein; es sind aber die besten, 
die wir (unter Berücksichtigung der 
angesprochenen Vorbehalte) zur Be-
urteilung der Mortalitätsrisiken her-
anziehen können.
„Methodisch bedingt können die dar-
gestellten Verluste nicht vollständig 
das tatsächliche Mortalitätsgesche-
hen in der Natur wiedergeben“ fas-
sen Langgemach et al. (2009) zu-
sammen. Im Hinblick auf Uhuverlus-
te vermerken diese Autoren weiter: 
„nachweislich limitierend für den 
Bestand sind Verluste durch Strom-
leitungen und Verkehr“. Von 6613 in 
der Eifel beringten Uhus (1965-2008) 
wurden 1667 (25%) wiedergefunden 
und mit guter Kenntnis der Fundum-
stände auf wahrscheinliche Todes-
ursachen untersucht (Breuer et al. 
2009; vgl. Tab. 1). Die tatsächliche 
Anzahl der an Straßen und Bahntras-
sen getöteten Uhus lässt sich nicht ge-
nau beziffern; die ermittelten Zahlen 
– durchweg basierend auf Zufallsfun-
den – dürften aber immerhin Anhalts-
punkte bieten für die Einschätzung 
der Größenordnung des Problems 
(Breuer et al. 2009, Fiedler 2005). 

Abb. 1 zeigt einen jungen Uhu, der 
durch Kollision an der Kaiserstuhl-
bahn ums Leben gekommen ist; die 
näheren Umstände sind bei (Harms 
2016a) beschrieben.
Ein Aspekt aus den Mortalitätsbe-
funden (Tab. 1) verdient besonders 
hervorgehoben zu werden: Der An-
teil der Todesfälle, die auf mensch-
liche Ursachen zurückgehen, ist er-
schreckend hoch. All diese Todesfälle 
sind „in der Natur so nicht vorgese-
hen“ (Langgemach et al. 2009). Da-
mit nimmt der Mensch in unzuläs-
siger Weise und massiv Einfluss auf 
die Evolution von Arten im Gefüge 
der – stark anthropogen überformten 
– „natürlichen Umwelt“. In der Na-
tur werden geschwächte, kranke, be-
hinderte sowie ungeschickte bzw. un-
vorsichtige Individuen aus einer Po-
pulation „entnommen“. Das führt im 
Endeffekt zu einer gesünderen, im 
Darwin’schen Sinne „fitteren“ Popu-
lation (Darwin 1859). Demgegenüber 
führen die anthropogen bedingten To-
desfälle zu einer erheblichen Verzer-
rung und Minderung der Populations-
fitness, indem sie unselektiv auch ge-
sunde, starke Individuen dahinraffen. 
Diese schleichende Verzerrung und 
Außerkraftsetzung natürlicher Evolu-
tionsprozesse muss entwicklungsbio-
logisch und populationsdynamisch als 
hoch problematisch angesehen wer-
den. Dies gilt umso mehr, als sich die 
Reproduktionsleistung einzelner Paa-
re und Individuen in einer Population 
stark unterscheiden können. Betrifft 
der anthropogen verursachte Aus-
fall ein Individuum mit hoher Repro-
duktionsleistung, können die Auswir-
kungen auf die betroffene Population 
überproportional und gravierend sein 
(Brambilla & Bionda 2013).

Jahr Kollision  
(A, B)* Drahtanflug Stromschlag andere** unbekannt gesamt

2013 1 1

2014 1 1

2015 1 (A), 1 (B) 2 2 6

2016 1 1

2017 1 (A) 2 3 6

2018 1 2 3

2013-18 2 (A), 1 (B) 1 4 3 7 18
*A = Auto, B = Bahn; **Krankheit, Parasiten, Verdacht auf Vergiftung

Tabelle 2: Todesursachen für tot aufgefundene Uhus (Daten aus dem Arbeitsbereich des Autors)
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An Bahntrassen kommt es gelegent-
lich zu einer Häufung von Todesfäl-
len, da Beutegreifer, Greifvögel und 
auch Uhus die Kollisionsopfer an der 
Strecke als willkommene Nahrungs-
quelle nutzen und dabei selbst in Ge-
fahr geraten, von Zügen erfasst und 
getötet zu werden (Breuer et al. 
2009, Mammen et al. 2006, Mammen 
2009, Münch 2012).
Die hohe Mortalität von Uhus unter 
anderem an Bahntrassen steht hier für 
ein unrühmliches Beispiel einer un-
nötigen, weil vergleichsweise einfach 
zu reduzierenden Beeinträchtigung 
unserer natürlichen schützenswerten 
Biosphäre und steht in klarem Wider-
spruch zu den Forderungen des Bun-
desnaturschutzgesetzes.

2.2  Gefährdung durch Kollision
Zwar verlaufen nicht alle Kollisio-
nen unmittelbar tödlich, doch kann 
man vereinfachend davon ausge-
hen, dass Kollisionen mit Fahrzeugen 
(Autos, Bahn) wegen der hohen Auf-
prallenergie für den Uhu in der Re-
gel tödlich enden oder schwerwie-
gende Verletzungen verursachen (z.B. 
Schädel- und Wirbelsäulentraumata, 
Knochenbrüche des Flügels, Augen- 
und Schnabelverletzungen), die mit 
gewisser Verzögerung meist eben-
falls zum Tod führen. Ein verletzter 
Uhu wird leicht zur Beute von Fuchs 
& Co. oder ist außerstande zu jagen 
und verstirbt infolge Mangels an Nah-
rung. Bei steigender Geschwindig-
keit erhöht sich das Gefährdungspo-
tential, da bewegte Objekte bei Nacht 
umso schwerer einzuschätzen sind, 
je schneller sie sich bewegen. Hinzu 
kommt die Blendwirkung der Schein-
werfer, die rechtzeitige Ausweich-
bewegungen verhindert. Besonders 
hoch ist das Risiko einer Kollision für 
unerfahrene und noch nicht voll flug-
fähige Junguhus in den Sommer- und 
Herbstmonaten Juni bis November 
(Aebischer et al. 2005; vgl. Abb. 1), 
wenn sie ihr heimisches Brutumfeld 
erkunden bzw. verlassen (Explorati-
on und Dispersion). Kollisionen mit 
Triebwagen sind als betriebsbedingte 
Schädigung im Sinne des § 44, Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG anzusehen.

2.3  Gefährdung durch Drahtan-
flug
Unter Drahtanflug werden Schädi-
gungen verstanden, die infolge Kol-
lision mit elektrischen Leitungen, 
Oberleitungen, Verspannungen, Zäu-

nen, Maschen- oder Stacheldraht und 
ähnlichen Gegenständen zu schwer-
wiegenden Verletzungen führen, über-
wiegend mit Todesfolge. Wegen der 
dünnen Struktur sind solche Objekte 
schwer erkennbar und stellen oftmals 
ein Hindernis dar, dem insbesondere 
große Vögel nicht rechtzeitig auswei-
chen können. Für den Uhu ist Drahtan-
flug eine der häufigeren Todesursa-
chen (vgl. Tab. 1). Drahtanflug bei der 
Bahn ist primär eine anlagebeding-
te Gefahr, die unabhängig vom Fahr-
betrieb entlang der gesamten Tras-
se besteht. Wenn es zum Drahtanflug 
als Folge einer Fluchtreaktion wegen 
eines herannahenden Zuges kommt, 
kann von einer betriebsbedingten Ein-
wirkung nach § 44, Abs. 1 Nr. 1 des 
BNatSchG gesprochen werden.

2.4  Gefährdung durch Strom-
schlag
Bei der Gefährdung durch Strom-
schlag handelt es sich um ein typi-
sches anlagebedingtes Risiko. Die 
Gefährdung durch Stromschlag wird 
maßgeblich von der Bauweise und 
Geometrie der Masten bestimmt. In 
der einfachsten und häufigsten Aus-
führung besteht ein Tragmast an der 
Kaiserstuhlbahn aus einem Doppel-
T-Träger mit einem Querschnitt von 
20 cm. Bei größerer Belastung, z. 
B. bei erhöhter seitlicher Zugbelas-
tung in Kurven oder bei Abspann-
masten, kommen auch dickere Pro-
file mit Querschnittsmaßen von 22 
bis etwa 35 cm zum Einsatz. Der Ab-
stand zwischen Mastkopf und der Be-
festigung des oberen, horizontal ver-

laufenden Fahrleitungsträgers beträgt 
(gemäß Vorgabe) mindestens 50 cm, 
in der Regel jedoch 60 oder 70 cm, 
in wenigen Fällen auch deutlich darü-
ber (realisiert z.B. im Kurvenbereich 
südlich des Michaelsbergs). Die Län-
ge der Isolatoren am Fahrleitungsträ-
ger beträgt generell 50 cm; die Isola-
toren sind mit Vogel- bzw. Kleintier-
abweisern versehen zum Schutz vor 
Kurzschlüssen (vgl. Abb. 2, Abb. 6).
Für elektrische Freileitungen sind ge-
mäß EN 50341 bestimmte Mindest-
abstände definiert, um die Gefahr 
von Spannungsüberschlägen (Kurz-
schluss) zu verhindern (www.wikipe-
dia.org/wiki/Freileitung). Sie setzen 
sich zusammen aus einem elektrischen 
Grundabstand und einem zusätzlichen 
Sicherheitsabstand. Der elektrische 
Grundabstand Del stellt einen fiktiven 
Umkreis um den Leiter dar, in dem es 
auch ohne Berührung des Leiters zu 
einem Spannungsüberschlag kom-
men kann. Für eine 15 kV-Leitung (= 
Bahnbetriebsspannung) beträgt dieser 
Grundabstand 20 cm. In der Folge gel-
ten nach DIN VDE 0105 bei Arbeiten 
in der Nähe von spannungsführenden 
Teilen bei 15 kV Sicherheitsabstände 
von 1 m für ausgebildete Elektrofach-
kräfte und 2 m für elektrotechnische 
Laien. Da man dem Uhu schwerlich 
den Status einer in elektrotechnischen 
Fragen versierten Fachkraft zubilligen 
kann, müsste folglich nach Maßgabe 
des Regelwerks überall – auch im Be-
reich von Bahnoberleitungen – ein Si-
cherheitsabstand von 2 m gelten, der 
wirksam vor Spannungsüberschlag 
schützen würde.

Abbildung 1:  An der Bahntrasse Breisach-Sasbach der Kaiserstuhlbahn aufgefundener, durch 
Kollision getöteter Uhu, August 2015 (Foto: Christian Harms)
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An den einfachen Oberleitungsmasten 
gibt es zwei neuralgische Punkte, an 
denen Vögel mit großer Flügelspann-
weite Gefahr laufen, einen tödlichen 
Spannungsüberschlag auszulösen 
(Abb. 2). An Spezialmasten (Schal-
termasten, Abspannmasten, Masten 
mit mehreren Tragwerken etc.) herr-
schen aufgrund ihrer abweichenden 
Bauweise andere Bedingungen; dort 
werden häufig spezielle Vorrichtun-
gen installiert, die verhindern sollen, 
dass sich Vögel in den kritischen Be-
reichen niederlassen. Auf diese Wei-
se versucht der Bahnbetreiber, kosten-
trächtige Kurzschlüsse zu vermeiden, 
die oftmals mit Betriebsunterbre-
chung und aufwendigen Instandset-
zungsarbeiten einhergehen. Meine 
Anmerkungen konzentrieren sich hier 
auf den vorherrschenden Bautyp des 
einfachen Tragmasten. Bei einer ver-
feinerten Risikoanalyse wären jedoch 
alle Masten unterschiedlicher Bauart 
einzubeziehen und nach ihrem jewei-

ligen Gefahrenpotential zu bewerten.
Prinzipiell sind besonders Vögel mit 
großer Flügelspannweite gefähr-
det, also Störche, Reiher, Greifvö-
gel und Eulen. Das Gefährdungspo-
tential ist dabei für Uhus am größten, 
die Langbeinigkeit von Störchen und 
Reihern sorgt zumeist für eine güns-
tigere Geometrie (das gilt zumindest 
mit Bezug auf den Mastkopf). Lan-
det ein Uhu auf dem Mastkopf oder 
neben dem Isolator auf dem horizon-
talen Fahrleitungsträger (vgl. Abb. 2, 
Abb. 3), läuft er Gefahr, die kritische 
Lücke zwischen spannungsführenden 
und geerdeten Bereichen zu überbrü-
cken oder den erforderlichen Grund-
sicherheitsabstand zu unterschreiten. 
Auch beim Strecken der Flügel in sit-
zender Position (vgl. Abb. 4) besteht 
die unmittelbare Gefahr eines Span-
nungsüberschlags. 
Aus der Abbildung 2 ist leicht er-
sichtlich, dass die Länge des Isola-
tors und der Abstand zwischen Tra-

versenbefestigung und Mastkopf 
das Ausmaß der Gefährdung durch 
Stromschlag bestimmen. Aus dem 
oben Gesagten ergibt sich, dass – im 
Hinblick auf den Schutz des Uhus 
– an den Masten ein Minimalab-
stand von 80 + 20 cm eingehalten 
werden muss (einseitige Flügellän-
ge + elektrischer Grundabstand Del),  
um die Gefahr eines Spannungsüber-
schlags mit einiger Sicherheit zu ver-
meiden. Dies scheint bei der vorherr-
schenden Bauausführung der Masten 
nicht gewährleistet, d.h. die realisier-
ten Abstände bieten keinen ausrei-
chenden Schutz vor Spannungsüber-
schlag. Aus Sicht des Uhuschutzes 
müssen die Oberleitungsmasten der 
Kaiserstuhlbahn als gefährlich be-
wertet werden – trotz erkennbarer 
(und anerkennenswerter) Bemühun-
gen um Verbesserung. Man muss da-
von ausgehen, dass erst ein Sicher-
heitsabstand von 1,2 m und darüber 
an allen kritischen Punkten eine für 
den Uhu und andere Großvögel siche-
re Mastenkonfiguration darstellt, die 
wirksam vor Spannungsüberschlag 
schützen würde.
Alternativ könnten geeignete Vorrich-
tungen installiert werden, die verhin-
dern, dass sich ein Uhu in den kriti-
schen Bereichen der Oberleitung nie-
derlässt, beispielsweise in Form von 
speziellen Spikes auf den Mastköpfen 
und Abweisern an der Fahrleitungs-
quertraverse. Diese könnten auch 
nachträglich noch angebracht werden, 
bevor der elektrifizierte Regelbetrieb 
aufgenommen wird.
Welche der Maßnahmen, die ei-
nem Spannungsüberschlag an Ober-
leitungsmasten effektiv vorbeugen 
würden, ökonomisch sinnvoll imple-
mentiert werden können, sollte dem 
Betreiber im Benehmen mit der Ge-
nehmigungsbehörde vorbehalten blei-
ben. Als bestimmendes Kriterium 
muss gelten, dass Stromschlag durch 
Vögel jedweder Größe effektiv ver-
hindert wird. Damit würde nicht nur 
der Schutz vor Beschädigung beson-
ders schutzwürdiger Arten wie dem 
Uhu im Sinne des BNatSchG erreicht, 
sondern auch kostenträchtige Folge-
wirkungen von stromschlag-beding-
ten Kurzschlüssen vermieden, die den 
Fahrbetrieb beeinträchtigen und er-
hebliche Instandsetzungskosten ver-
ursachen.

Abbildung 2:  Die geometrische Konfiguration im Bereich des Mastkopfes an einem typischen 
Oberleitungsmast der Kaiserstuhlbahn. Kritische Ansitzpunkte (*) sind der Mastkopf sowie der 
spannungsführende horizontale Fahrleitungsträger links vom Isolator. Beide Positionen bein-
halten ein hohes Gefährdungspotential durch tödlichen Spannungsüberschlag. Prinzipiell kann 
auch der rot markierte Bereich neben dem Isolator dem Uhu als Sitzplatz dienen, wodurch sich 
der Abstand zum geerdeten Mast auf weniger als 60 cm verkürzt (Foto und grafische Ergänzung: 
Christian Harms)

Abbildung 3:  Aufgrund seiner enormen Flügelspannweite von 1,6 – 1,8 m gerät der Uhu beim 
Anflug oder beim Strecken seiner Flügel (Abbildung 4) leicht in den Bereich spannungsführender 
Teile von Oberleitungsmasten (Fotos einer Überwachungskamera, Christian Harms)
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3  Risikobewertung
3.1  Ausmaß der Beeinträchtigung 
(Expositionsbewertung)
Für eine qualifizierte Risikobewer-
tung ist Voraussetzung, die Exposi-
tion (Eintreffwahrscheinlichkeit der 
Gefahr) im betroffenen Lebensraum 
quantitativ zu ermitteln. Im Hinblick 
auf die Risikoanalyse wird für den 
Uhu ein Streifgebiet mit 2,5 km Ra-
dius um das Revierzentrum (üblicher-
weise Brutplatz) definiert. Für das 
Brutrevier im nordöstlichen Zipfel 
des Kaiserstuhls bedeutet dies, dass 
insgesamt 8,0 Streckenkilometer der 
Bahntrasse der Kaiserstuhlbahn im 
Streifgebiet des residenten Uhupaa-
res verlaufen. Mehrgleisige Trassen-
führung im Bereich von Bahnhöfen 
ist dabei nicht berücksichtigt. Das 
vorliegende Fachgutachten (Anlage 
12.3) bezieht sich auf 1,6 km Trasse. 
Im Fachgutachten bleiben somit 80% 
der risikorelevanten Strecke aus der 
artenschutzrechtlichen Bewertung 
ausgespart. Für die artenschutzrecht-
liche Risikobewertung (vgl. Anlagen 
12.3 und 12.4 zum Planfeststellungs-
beschluss) ergibt sich hieraus eine si-
gnifikante und systematische Un-
terschätzung der Exposition für alle 
3 Schädigungsursachen (Kollision, 
Drahtanflug, Stromschlag) im Pla-
nungsgebiet.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass 3,6 
km der Bahntrasse 9432 im Streifge-
biet (2,5 km Radius) des benachbarten 
Bötzinger Uhupaares verlaufen. Die 
Risikoabschätzung muss diesen Stre-
ckenabschnitt ebenfalls in die Bewer-
tung einbeziehen. Im Fachgutachten 
bleibt dies unberücksichtigt.
Bei der Planung wurde von einem 
Mastabstand von 25 bis 70 m ausge-
gangen, wobei in Kurven mehr, ent-
lang gerader Streckenabschnitte we-
niger Masten verbaut werden. Ein 
Beitrag in der Badischen Zeitung 
vom 2.9.2017 (http://www.badische-
zeitung.de/endingen/zum-masten-
bau-im-uhu-land--141311712.html) 
nannte unter Bezug auf den Projekt-
leiter 285 Masten für den knapp 12 
km langen Bauabschnitt Ost. Lässt 
man mehrgleisige Abschnitte im 
Bahnhofsbereich außer Acht, ent-
spricht das etwa 24 Masten pro km 
oder einem durchschnittlichen Ab-
stand von 42 m. Im Bereich zwischen 
Riegel (Bahnübergang Römerstraße) 
und Bahlingen (Bahnübergang Bahn-
hofstraße) ergab meine Zählung 74 
Masten auf 3,7 km Bahntrasse, ent-

sprechend 20 Masten pro km oder 
einen durchschnittlichen Abstand 
von 50 m. Hochgerechnet auf die 8 
km Streckenlänge der Bahntrasse im 
Streifgebiet des Riegeler Uhupaares 
resultiert demnach eine Gesamtzahl 
von 160-192 Masten, die bei der Ri-
sikoabschätzung berücksichtigt wer-
den müssen.

3.2  Expositionsbewertung Kolli-
sion
Während der Bauphase war der Bahn-
betrieb mit den Dieseltriebwagen ein-
gestellt. Damit reduzierte sich für die-
sen Zeitraum das Kollisionsrisiko an 
der betroffenen Strecke auf null. Der 
Bahnbetrieb im Bereich der Strecke 
Gottenheim-Riegel-Endingen (Stre-
ckenabschnitt 9432, Linie 101) wur-
de Anfang Mai 2018 wieder aufge-
nommen und wird bis zur Fertigstel-
lung der anderen Bauabschnitte mit 
den herkömmlichen Zügen fortge-
führt. Damit lebt das vor dem Ausbau 
existierende betriebsbedingte Kollisi-
onsrisiko an der Strecke wieder auf. 
Neu hinzugekommen ist durch die 
Errichtung der Masten ein anlagebe-
dingtes Risiko: die neu geschaffenen 
Ansitzpunkte bringen sowohl ein er-
höhtes Kollisionsrisiko als auch das 
Risiko von Drahtanflug mit sich, die 
vor dem Streckenausbau nicht bestan-
den. In dem Maße, wie der Uhu die-
se Ansitzpunkte in seinem Streifge-
biet nutzt, etwa bei der Jagd oder zur 
Überwachung seines Reviers, setzt er 
sich also einem nunmehr deutlich er-
höhten Kollisionsrisiko aus (vergli-
chen mit dem Risiko vor der Montage 
der Oberleitungsmasten). Später, bei 
Aufnahme des elektrifizierten Bahn-
betriebs, kommt noch das Strom-
schlagrisiko hinzu.
Zur Beurteilung des Gefährdungs-
risikos durch Kollision ist eine Ana-
lyse der Zugfahrpläne unerlässlich. 
Die Elektrifizierung der Kaiserstuhl-
bahn verfolgt u. a. das Ziel, eine dich-
tere Zugfolge zu ermöglichen mit 
Halbstundentaktung zu den Haupt-
verkehrszeiten und verbessertem Zug
angebot an den Wochenenden (www.
bsb2020.de). Auf einigen Strecken 
soll ein viertelstündlicher Betrieb ein-
gerichtet werden (z.B. Bhf Riegel bis 
Bhf Malterdingen). Durch den neuen 
Kreuzungsbahnhof Nimburg wird es 
möglich, die bisher in Bahlingen en-
denden Züge bis nach Riegel bzw. En-
dingen weiter zu führen. Das bedeutet 
(nach bisherigem Fahrplan) mindes-

tens vier zusätzliche Züge am Spät-
nachmittag und Abend auf der ge-
nannten Strecke. In Gegenrichtung 
werden ab Endingen/Riegel voraus-
sichtlich vier zusätzliche Züge in den 
frühen Morgenstunden hinzukom-
men, die derzeit ab Bahlingen verkeh-
ren (und somit außerhalb des risikore-
levanten Uhu-Streifgebietsradius von 
2,5 km). Alle diese vorgesehenen Än-
derungen bewirken eine deutlich er-
weiterte Exposition und erhöhen da-
mit die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Uhu durch Kollision an der Strecke zu 
Schaden kommt. Überschlagsmäßig 
(und unter dem Vorbehalt eines un-
zureichenden Informationsstandes: 
alter Fahrplan) muss man davon aus-
gehen, dass eine Ausweitung der Zug-
folge an Werktagen von derzeit 20 Zü-
gen in Fahrtrichtung Süd auf künftig 
mindestens 28 erfolgen wird, was ei-
nem Anstieg um 40% entspräche. In 
der Gegenrichtung ist mit einer Zu-
nahme in gleicher Größenordnung zu 
rechnen.
Der nach Abschluss der Ausbauar-
beiten vorgesehene Fahrplan lag bei 
der Abfassung dieses Beitrags nicht 
vor, so dass sich die nachfolgenden 
Anmerkungen auf den (ab Mai 2018) 
gültigen Fahrplan beschränken müs-
sen. Obwohl diese Aussagen grund-
sätzlich auch für den neuen Fahrplan 
Gültigkeit haben, kann eine genaue 
Quantifizierung der zu erwartenden 
Exposition erst anhand des neuen 
Fahrplans vorgenommen werden. Da-
mit ist ein abschließender Vergleich 
zwischen der gegenwärtigen und der 
künftig zu erwartenden Exposition 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur mit 
Einschränkungen möglich. Eine vor-
läufige Grobabschätzung der zusätz-
lichen erwartbaren Risiken ist den-
noch möglich.
Nicht alle auf der Strecke 9432 ver-
kehrenden Züge sind für den Uhu ri-
sikorelevant. Bei der überwiegend 
nächtlichen Lebensweise stellen in 
erster Linie jene Züge eine potenzielle 
Gefährdung dar, die vor Sonnenauf-
gang (SA) bzw. nach Sonnenunter-
gang (SU) sein Streifgebiet passieren. 
Die Ermittlung der Exposition muss 
sich daher auf diese Verkehre fokus-
sieren. Da sich die SA- und SU-Zeiten 
im Jahresgang erheblich verschieben, 
ergibt sich zwangsläufig ein jahres-
zeitlich stark differenziertes Gefähr-
dungspotential für den Uhu durch 
Kollision – geringer im Sommer, hö-
her im Winter.
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Auf der Basis des laufenden Fahr-
plans sind in Tab. 3 die risikorelevan-
ten Zugbewegungen zusammenge-
stellt für einen 34 Kalenderwochen 
(KW) umfassenden Zeitraum von 
Mai bis Weihnachten 2018. Erfasst 
werden dabei alle Züge vor SA und 
nach SU in beiden Fahrtrichtungen. 
Aus Gründen der Vereinfachung wur-
de der werktägliche Fahrplan (Mon-
tag – Freitag) zugrunde gelegt; der re-
duzierte Fahrverkehr am Wochenen-
de und während der Schulferien blieb 
unberücksichtigt. In einer verfeiner-

ten Analyse müssten diese zusätzli-
chen Faktoren in die Kalkulation ein-
bezogen werden. In dem gewählten 
Zeitraum wurden über 3400 Zugbe-
wegungen ermittelt, die ein Kollisi-
onsrisiko für den Uhu darstellen; da-
von entfallen etwa ein Drittel auf die 
Morgenstunden und 2 Drittel auf die 
Abendstunden (Tab. 3). Diese Zahlen 
vermitteln eine Vorstellung von der 
derzeit vorliegenden Exposition (ent-
sprechend Status quo ante) und kön-
nen als Referenz gelten für den Ver-
gleich mit der Situation, die sich nach 

Einführung des neuen Fahrplans auf 
der elektrifizierten Strecke ergeben 
wird. Es sei hier nochmals betont, 
dass die Elektrifizierung der Trasse 
sowohl durch den verdichteten Fahr-
plan als auch durch die Existenz der 
Masten das Kollisionsrisiko für Uhus 
in erheblichem Umfang erhöht.

3.3  Expositionsbewertung 
Drahtanflug
Das Risiko eines Drahtanflugs be-
steht prinzipiell zu allen Zeiten, in 
denen ein Uhu in seinem Streifge-
biet unterwegs ist, unabhängig vom 
Fahrbetrieb. Allerdings steigt das Ri-
siko stark an, wenn der Uhu vor ei-
nem herannahenden Zug f lüchtet. 
Dabei spielt das spezielle Verhalten 
des Uhus eine wichtige Rolle. Man-
che Tiere, die vor einem herannahen-
den Zug flüchten, entfernen sich im 
rechten Winkel von der Trasse und 
verlassen damit sehr schnell den Ge-
fahrenbereich. Dieses Verhalten ist 
beispielsweise für Rabenvögel ty-
pisch und kann auch an Straßen im-
mer wieder beobachtet werden. Ande-
re Tiere flüchten entlang der Trasse 
und werden rasch vom Zug eingeholt, 
wenn es ihnen nicht im letzten Mo-
ment noch gelingt, die Trasse seitlich 
zu verlassen. Von diesem sehr unter-
schiedlichen Fluchtverhalten bei (zu-
meist nächtlichen) Kollisionen und 
Beinahekollisionen haben mir Zug-
führer der Kaiserstuhlbahn wieder-
holt berichtet. Allem Anschein nach 
gehört der Uhu zu jenen Arten, die 
zunächst entlang der Trasse flüchten 
und erst spät – oftmals zu spät – ver-
suchen, seitwärts auszuweichen. Das 
Risiko, dabei vom Zug erfasst zu wer-
den (Kollision) oder bei der Flucht mit 
dem Fahrdraht, seiner Aufhängung 
oder den begleitenden Verspannun-
gen zu kollidieren (Drahtanflug), ist 
vergleichsweise hoch einzuschätzen. 
Besonders stark wirksam wird dieser 
Tunneleffekt in Streckenabschnitten, 
die durch bewaldetes Gebiet verlau-
fen, da hier die seitliche Ausweich-
möglichkeit zusätzlich eingeschränkt 
ist. Im hier zu bewertenden Gebiet 
sind vor allem Streckenabschnitte ent-
lang des Michaelsbergs südlich der 
Elzmündung und die Strecke zum 
Bahnhof Malterdingen betroffen, die 
stellenweise von Wald oder dicht ste-
henden Baumreihen gesäumt werden. 
Jedenfalls gilt es, das Fluchtverhalten 
des Uhus als wichtigen Einflussfak-
tor bei der Risikoabschätzung zu be-

Tabelle 3:  Für den Uhu risikorelevante Züge auf der Strecke 9432, Linie 101, in beiden Fahrt-
richtungen auf dem Streckenabschnitt Bahlingen – Riegel/Endingen im Zeitraum Mai bis De-
zember nach derzeitigem Fahrplan (gültig ab 6. Mai 2018). Die Modellrechnung benutzt die 
Zugfolge gemäß Fahrplan Montag – Freitag für alle Wochentage. Die Sonnenauf- (SA) und -un-
tergangszeiten (SU) gelten für den Mittwoch der jeweiligen Kalenderwoche (KW) und bezie-
hen sich auf Freiburg (Quelle: www.topster.de/kalender/sonnenuntergang). Für die KW 18-43 
gilt mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ), für KW 44-51 gilt MEZ. Die letzte Zeile beziffert 
summarisch die Anzahl der relevanten Züge in beiden Fahrtrichtungen für die 34 KW der bei-
spielhaften Berechnung.

Fahrtrichtung Fahrtrichtung
Nord Süd SA KW SU Nord Süd

2 6:11 18 20:39 5 3
2 6:01 19 20:48 5 3
2 5:52 20 20:57 4 3
2 5:44 21 21:06 4 3
2 5:38 22 21:13 4 3
2 5:34 23 21:20 3 3
2 5:32 24 21:24 3 3
2 5:33 25 21:27 3 3
2 5:35 26 21:27 3 3
2 5:39 27 21:26 3 3
2 5:45 28 21:22 3 3
2 5:52 29 21:17 3 3
2 6:00 30 21:09 4 3
2 6:09 31 21:00 4 3
2 6:18 32 20:49 4 3
3 6:27 33 20:38 5 3
3 6:37 34 20:25 5 4
3 6:46 35 20:12 6 4
3 6:56 36 19:58 6 4
3 7:05 37 19:43 6 4
4 7:15 38 19:29 6 4

1 4 7:24 39 19:14 7 5
1 5 7:34 40 19:00 7 5
1 5 7:44 41 18:46 7 5
2 5 7:54 42 18:32 7 5
2 5 8:05 43 18:20 7 6
2 6 7:16 44 17:08 8 6
2 6 7:27 45 16:57 8 7
2 6 7:37 46 16:48 8 7
2 6 7:48 47 16:40 8 7
3 6 7:57 48 16:35 8 7
3 7 8:06 49 16:32 8 7
3 7 8:13 50 16:31 8 7
3 7 8:18 51 16:32 8 7

27 124 34 188 149
189 868 1316 1043
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rücksichtigen. Verschärfend für das 
Risiko eines Drahtanflugs dürfte wir-
ken, dass der flüchtende Uhu, wenn 
er schließlich die unmittelbar drohen-
de Gefahr der Kollision mit dem Zug 
realisiert, sich in seiner Ausweich-
reaktion panisch (d.h. unvorsichtig) 
verhält. Es ist anzunehmen, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines Drahtan-
flugs (oder einer Kollision) unter sol-
chen Umständen (extremer Stressbe-
lastung) stark erhöht ist.
Ob die in manchen Streckenabschnit-
ten verbaute Bewimpelung mit soge-
nannten Vogelschutzfahnen (Abb. 5) 
einen merklichen Effekt im Sinne ei-
ner Verhinderung von Drahtanflug 
hat, ist nicht ausreichend untersucht. 
Vorsorglich wurde ein 2,7 km langer 
Abschnitt südlich der Elzmündung 
mit der Bewimpelung versehen (das 
entspricht einem Drittel der relevan-
ten Trasse). Falls sich die Maßnahme 
als wirkungsvoll erweist, so kommt 
dieser Effekt nur einem Teil der Tras-
se im Uhustreifgebiet zugute. Um-
gekehrt gilt: wenn die Bewimpelung 
keine Schutzwirkung entfaltet, erhöht 
sich auf den Strecken mit Bewimpe-
lung die Gefährdung durch Drahtan-
flug, da damit ein weiteres Seil ent-
lang der Trasse verläuft, was zu ei-
ner Verengung des Manövrierraums 
führt, der beim Auffliegen generell, 
und besonders bei einer notwendigen 
Flucht, zur Verfügung steht.

3.4  Expositionsbewertung Strom-
schlag
Es ist zu erwarten, dass die Uhus von 
dem erweiterten Angebot an Ansitz-
punkten in ihrem Streifgebiet Ge-
brauch machen werden. In welchem 
Umfang die Oberleitungsmasten an-
geflogen werden, lässt sich derzeit 
nicht seriös abschätzen. Auch lässt 
sich nicht vorhersagen, welche der 
Masten im Streifgebiet bevorzugt 
genutzt werden. Ferner ist nicht be-
kannt, ob die Uhus den Mastkopf als 
Landepunkt und Sitzwarte vorzie-
hen werden (da er höher liegt) oder 
den horizontal verlaufenden Ausleger 
des Tragwerks (vgl. Abb. 2). Letzte-
rer könnte durch seine Dicke und run-
de Form möglicherweise einladender 
wirken als die scharfkantige Obersei-
te der Masten. Dass die Masten ange-
nommen und als Ruhe- oder Ansitz-
punkte genutzt werden, machen Kot-
spuren deutlich (Abb. 6). Auch habe 
ich wiederholt Mäusebussarde auf den 
Oberleitungsmasten beobachtet.

Welche der beiden stromschlag-ge-
fährdeten Sitzpositionen (Abb. 2) an 
den Masten vom Uhu genutzt wird, 
wäre relativ einfach experimentell 
zu ermitteln, indem man einige aus-
gewählte Masten an den infrage ste-
henden Stellen mit Drucksenso-
ren ausrüstet und durch IR-Kameras 
überwacht. Über einen geeigneten 
Zeitraum (vermutlich wären 12 Mo-
nate ausreichend) ließen sich somit 
aufschlussreiche Erkenntnisse zum 
Verhalten der Uhus an Oberleitungs-
masten gewinnen. Ferner würde man 
ein wirklichkeitsnahes Bild der Ge-

fährdungssituation im Hinblick auf 
Stromschlag erhalten, aus dem sich 
Hinweise für eine optimierte siche-
re Bauweise von Oberleitungsmasten 
ableiten ließen. Solche Informationen 
wären zudem wichtig im Hinblick 
auf die Nachrüstung bestehender An-
lagen. 
Auch mit einer Besenderung der Jung-
vögel und/oder der Altvögel könn-
te man wertvolle Daten und Hinwei-
se zur Habitatnutzung der Uhus nach 
dem Streckenausbau gewinnen. Es 
bleibt das Geheimnis der für den Aus-
bau der Kaiserstuhlbahn Verantwort-

Abbildung 5:  Beispiel einer Bewimpelung mit sogenannten Vogelschutzfahnen entlang der Stre-
cke 9432 südlich der Elzmündung (Foto: Christian Harms)

Abbildung 6:  Kotspuren an einem Oberleitungsmast der Kaiserstuhlbahn unweit des Uhubrutplat-
zes zeigen, dass der Mastkopf als Ansitzpunkt genutzt wird  (Foto: Christian Harms)
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lichen und der Genehmigungsbehör-
de, warum der fast 2 Jahre umfassende 
Zeitraum zwischen der Fertigstellung 
der Oberleitung im Bereich des Plan-
feststellungsverfahrens Ost und der 
geplanten Inbetriebnahme Ende 2019 
nicht für eine effektive Wirkungs-
analyse und projektbegleitende Erfor-
schung effektiver Schutzmaßnahmen 
an Oberleitungen genutzt wurde. Die-
se Untersuchungen hätten in diesem 
Zeitrahmen unter optimalen Bedin-
gungen durchgeführt werden können, 
bevor die Oberleitung unter Strom ge-
setzt wird und Uhus im Regelfahrbe-
trieb gefährdet werden.

3.5  Expositionsbewertung – Kom-
binierte Effekte
Die neu errichteten Oberleitungs-
masten erschließen dem Uhu neue 
Jagdhabitate, indem sie ihm attrak-
tive Ansitzpunkte für die Beobach-
tung des umliegenden Geländes zur 
Verfügung stellen. Das betrifft bei-
spielsweise die Wiesen- und Acker-
f lächen südlich des Michaelsbergs 
bis Bahlingen, wo bislang geeignete 
Sitzwarten fehlten und die daher nur 
als geringwertiges temporäres Jagd-
habitat gelten konnten. Aber auch 
der Siedlungsbereich (z.B. nordwärts 
der Elzmündung) gewinnt durch die 
neuen Ansitzpunkte an Attraktivität 
für den Uhu. Auf einer Strecke von 
etwa 0,8 km erhält er hier neue An-
sitzpunkte, die bestens geeignet sind, 
den oberen Bereich des Leopoldka-
nals mit seinem Reservoir an Wasser-
vögeln zu beobachten. Voraussicht-
lich wird der Uhu die neu geschaffe-
nen Ansitzpunkte in seinem gesamten 
Streifgebiet nutzen. Damit unterliegt 
er – neu – den spezifischen Gefahren, 
die für Bahnanlagen mit Oberleitun-
gen typisch sind (Kollision, Drahtan-
flug, Stromschlag), und zwar entlang 
der gesamten elektrifizierten Trasse. 
Damit ist eine markante Veränderung 
gegenüber dem Status quo ante gege-
ben, die folglich Gegenstand einer ar-
tenschutzrechtlichen Risikoabschät-
zung sein müsste.
Sinngemäß gilt diese Kommentierung 
auch für den weiter südlich gelegenen 
Bereich, in dem auf einem Strecken-
abschnitt von 3,6 km das Streifgebiet 
des Bötzinger Uhupaares tangiert 
wird. Auch in diesem Bereich wer-
den dem Uhu durch die Oberleitungs-
masten neue Ansitzpunkte geboten, 
die ihm eine intensivere Nutzung des 
umgebenden Areals ermöglichen. Al-

lerdings wird diese Positivwirkung 
erkauft durch ein erhöhtes, zuvor 
nicht existentes Risiko, durch Kol-
lision mit Zügen, Stromschlag oder 
Drahtanflug zu Schaden zu kommen. 
Für zwei Streckenabschnitte von 1,4 
km bzw. 0,8 km Länge in diesem Be-
reich, die in unmittelbarer Nähe (<50 
m) der L115 und L114 verlaufen, gera-
ten Uhus in den Gefahrenbereich des 
Straßenverkehrs, wenn sie die Ober-
leitungsmasten als Sitzwarte nut-
zen. Hier wären Geschwindigkeitsbe-
schränkungen für den Straßenverkehr 
in Betracht zu ziehen (Breuer et al. 
2009), um die Gefährdung durch töd-
liche Kollision mit Straßenfahrzeugen 
zu reduzieren.

4  Anmerkungen zur artenschutz-
rechtlichen Verträglichkeitsunter-
suchung (Anlage 12.3)
Aus der Sicht der Risikobewertung 
für den Uhu ergeben sich zahlreiche 
Fragen, auf die in der vorgelegten Re-
levanzprüfung und im artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag zum Schutz 
von Vögeln (Anlage 12.3 der Unterla-
gen zum Planfeststellungsverfahren) 
nicht zufriedenstellend eingegangen 
wurde.

4.1  Untersuchungsgebiet vs. risiko-
relevantes Gebiet
Als Untersuchungsgebiet der arten-
schutzrechtlichen Bewertung defi-
niert wird im Bericht das Offenland 
entlang der Trasse südlich des Micha-
elsbergs bis Bahlingen (der für den 
Uhu relevante Teilbereich beträgt 1,6 
km). Im Hinblick auf den Uhu wird 
dieses Gebiet als Nahrungshabitat 
klassifiziert. Allerdings hat bei nä-
herer Betrachtung dieses Gebiet als 
Jagdhabitat für den Uhu nur eine mar-
ginale Bedeutung, da es dort (bislang) 
an geeigneten Ansitzpunkten für die 
Jagd mangelt. Außerdem erreicht die 
Vegetation der Grünland- und Acker-
flächen im Frühsommer rasch eine 
Höhe über 30 cm; in der Folge wird 
das Gebiet als Jagdhabitat zeitwei-
se unbrauchbar und vom Uhu gemie-
den. Als Bezugsareal bei der Bewer-
tung artenschutzrechtlicher Fragen, 
was den Uhu angeht, erscheint dieses 
Gebiet daher eher ungeeignet.
Demgegenüber bleiben – ohne nach-
vollziehbare Begründung – alle ande-
ren Gebiete im Bereich des Ausbau-
plans Ost, die im Streifgebiet der hier 
ansässigen Uhupaare liegen, aus der 
Relevanzprüfung ausgeschlossen. So-

mit werden im Streifgebiet der Uhus 
(bei einem fiktiven Bewertungsradi-
us von 2,5 km) zwar 1,6 km der aus-
gebauten Bahntrasse in einem für den 
Uhu marginalen Bereich in die Rele-
vanzprüfung einbezogen (s.o.). Hin-
gegen bleiben 4,2 km Bahntrasse 
entlang des Michaelsbergs bis Wil-
helmshöfe kurz vor Endingen sowie 
die Strecke Bahnhof Riegel bis Bahn-
hof Malterdingen (1,6 km) von einer 
Risikoanalyse ausgespart, obwohl 
es sich um primäres Streifgebiet des 
Uhus handelt. Ausgespart bleiben fer-
ner jene 3,6 km Bahntrasse, die im 2,5 
km-Streifgebietsradius des Bötzinger 
Uhupaares verlaufen.
Durch die Elektrifizierung des Stre-
ckenabschnitts kommt es nördlich 
von Bahlingen zu einem anachronisti-
schen Effekt: die vormals für den Uhu 
(mangels Ansitzpunkten) als Jagdha-
bitat geringwertige Offenlandniede-
rung zwischen Bahlingen und Mi-
chaelsberg wird durch die Masten 
der Oberleitung erst in ein vom Uhu 
nutzbares Jagdhabitat aufgewertet – 
ein prinzipiell begrüßenswerter Ef-
fekt. Die Kehrseite dieser aus Sicht 
des Uhus – prima facie – positiven 
Biotopstrukturveränderung ist al-
lerdings ein markant erhöhtes Risi-
ko, dass der Uhu bei der Nutzung der 
neuen Ansitzpunkte in seinem Revier 
durch Kollision, Drahtanflug oder 
Stromschlag zu Schaden kommt. In 
der artenschutzrechtlichen Relevanz-
prüfung des Planfeststellungsverfah-
rens werden diese Auswirkungen des 
Streckenausbaus nicht thematisiert, 
obwohl sie eine artenschutzrecht-
lich hochrelevante Folgewirkung des 
Bahnausbaus bedeuten und damit 
eine signifikante Veränderung gegen-
über dem Status quo. Da auch in den 
anderen Streckenabschnitten (Riegel, 
Bötzingen) mit einer intensiveren Ha-
bitatnutzung seitens des Uhus infolge 
des verbesserten Angebots an Ansitz-
punkten zu rechnen ist, sind alle die-
se Bereiche automatisch relevant für 
eine realistische Risikobewertung.

4.2  Sicherheit der Masten
Der landschaftspflegerische Begleit-
plan vom 30.5.2016 (Anlage 12 der 
Planfeststellungsunterlagen) verweist 
auf die „konstruktive Ausführung der 
Oberleitungsmasten gem. DB-Richt-
linie 997.9114 Vogelschutz an Ober-
leitungsanlagen in der Form, dass 
das Stromschlagrisiko für Vögel mi-
nimiert wird“; daher werden „alle 
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Masten ohne Speiseleitung … mit ei-
ner Überlänge zu aktiven Teilen der 
Oberleitung von mind. 60 cm ausge-
führt, so dass Vögel, welche den Mast-
kopf als Ansitzwarte oder Ruheplatz 
nutzen wollen, ausreichend Abstand 
zum Isolator haben.“ Offensichtlich 
wird im Begleitplan davon ausgegan-
gen, dass 60 cm Abstand einen töd-
lichen Spannungsüberschlag wirk-
sam verhindern können. Folgt man 
meiner (im Abschnitt 2.4 näher aus-
geführten) Bewertung, reichen 60 cm 
Abstand nicht aus, um einen Span-
nungsüberschlag mit möglicher To-
desfolge für den Uhu zu verhindern. 
Die verbauten Masten stellen im Hin-
blick auf Stromschlag weiterhin eine 
erhebliche Gefahr für den Uhu dar. 
Die beim Ausbau realisierte Verlän-
gerung des Abstands von ursprüng-
lich vorgesehenen 50 auf 60 cm er-
scheint halbherzig und bringt für den 
Uhu – realiter – keine Sicherheit.
Gerne würde man sich über das zitier-
te DB-Regelwerk informieren, doch 
die betreffende Richtlinie ist auf den 
Webseiten der DB nicht mehr abruf-
bar. Hingegen findet sich im Kapitel 
‚Naturschutz‘ der Hinweis „Um Vögel 
und Kleintiere vor Stromschlägen zu 
schützen, überarbeiten wir gemein-
sam mit Naturschutzverbänden und 
Behörden die Richtlinie zum Schutz 
von Vögeln an Oberleitungsanlagen.“ 
(DB Integrierter Bericht 2016, 2017; 
www.deutschebahn.com/ib2016; bzw. 
…/ib2017). Die Absichtserklärung 
findet sich nahezu gleichlautend in 
beiden Berichten; es scheint sich dem-
nach eher um PR-Sprech zu handeln 
als um ein Bemühen mit Dringlich-
keit. Prioritär scheint der Bahn hin-
gegen, „die Anzahl der Kurzschluss
ereignisse zu verringern“, denn da-
mit „können auch die resultierenden 
Instandhaltungs- und Schadensfol-
gekosten spürbar reduziert werden“ 
(DB Integrierter Bericht 2014). An-
geführt werden in den jeweiligen 
Jahresberichten für 2014 5000 und 
für 2015-2017 gleichbleibend je ca. 
3700 Kurzschlussereignisse bundes-
weit pro Jahr im Zusammenhang mit 
Vögeln, die eine Störung des Fahrbe-
triebs zur Folge hatten. Es hat daher 
den Anschein, dass die in Aussicht 
gestellten Bemühungen in den letzten 
Jahren nicht zu einer spürbaren Re-
duzierung der Kurzschlüsse geführt 
hätten.

4.3  Arttypisches Verhalten als Ri-
sikofaktor
Eine realistische Abschätzung der 
Risiken, die sich aus der Elektrifizie-
rung der Kaiserstuhlbahn ergeben, ist 
ohne eine fundierte Kenntnis der Bio-
logie der schutzwürdigen Arten nicht 
möglich. Arttypische Verhaltenswei-
sen haben einen maßgeblichen Ein-
fluss darauf, ob und in welcher Wei-
se und in welchem Umfang ein Tier 
an Bahnanlagen und im Fahrbetrieb 
gefährdet ist. Etliche der arttypischen 
Verhaltensweisen von Uhus wurden 
in den obigen Abschnitten angespro-
chen. Ohne ausreichende Berücksich-
tigung des arttypischen Verhaltens 
werden gut gemeinte Schutzmaßnah-
men wirkungslos bleiben und wirk-
lich zielführende, d.h. gefahren-redu-
zierende Maßnahmen unterbleiben.
Aus den Anmerkungen und Hinwei-
sen zur Habitatnutzung sowie zum 
Jagd- und Fluchtverhalten wird er-
kennbar, dass bei der Erarbeitung der 
artenschutzrechtlichen Bewertung im 
Planfeststellungsverfahren der ausrei-
chend vorhandene Sachverstand, den 
Uhu betreffend, möglicherweise nicht 
im gebotenen Ausmaß genutzt wurde.

5  Ausblick auf die weiteren Aus-
baustufen der Elektrifizierung
Die anlage- und betriebsbeding-
ten Gefahren, denen Uhus bei und 
nach dem weiteren Ausbau der Kai-
serstuhlbahn ausgesetzt sein werden 
(Streckenabschnitt 9431, Ausbauplan 
Nord bzw. West), sind grundsätzlich 
die gleichen wie auf der bereits be-
sprochenen Strecke 9432. In der Risi-
kobewertung geht es demnach in ers-
ter Linie um eine Abschätzung der 
zu erwartenden Exposition, also um 
die Frage, in welchem Umfang die 
im nördlichen und westlichen Kai-
serstuhl ansässigen Uhus vom Stre-
ckenverlauf der künftig elektrifizier-
ten Breisgau-S-Bahn betroffen sind. 
Für die Bewertung wird (wie oben) 
ein Streifgebiet von 2,5 km Radius 
als typisch und risikorelevant ange-
nommen. Der Planfeststellungsab-
schnitt Kaiserstuhlbahn Nord (Stre-
cke 9431) erstreckt sich vom Bahn-
hof Riegel-Malterdingen über Riegel, 
Endingen, Sasbach, Oberrotweil bis 
Breisach auf einer Länge von ca. 26 
km. Vom Streckenabschnitt Bhf Rie-
gel-Malterdingen – Riegel – Endin-
gen wurden in der obigen Kommen-
tierung bereits 1,6 + 2,7 km berück-
sichtigt, da sie im Streifgebiet des 

Riegeler Uhupaares verlaufen und ri-
sikorelevant sind.
Zu bewerten sind im Ausbaubereich 
Nord 8,0 Streckenkilometer von En-
dingen-Ost (Wilhelmshöfe) bis Sas-
bach Bhf, 6,5 km von Sasbach bis 
Oberrotweil Bhf, 3,7 km von Ober-
rotweil bis Achkarren Bhf, sowie 3,4 
km zwischen Achkarren Bhf und der 
L104, insgesamt also 21,6 km, von de-
nen 19,6 km (knapp 91%) innerhalb 
des fiktiven 2,5 km-Streifgebietsra-
dius von derzeit 5 betroffenen Uhu
brutrevieren verlaufen. In einigen Ab-
schnitten der Bahntrasse sind mehre-
re Reviere gleichzeitig tangiert, die 
im westlichen Kaiserstuhl näher bei-
einanderliegen. Alle für den Ausbau-
bereich Ost (Strecke 9432) festgestell-
ten Risiken müssen als relevant für 
die Uhus im Ausbaubereich Nord und 
West angesehen werden entsprechend 
meiner obigen Kommentierung. Zum 
Kollisionsrisiko können zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt keine Vorhersa-
gen gemacht werden, da der Fahrplan 
für die elektrifizierte Strecke noch 
nicht vorliegt.
Zusätzlich zu den Risiken, die sich 
zwangsläufig aus der Elektrifizie-
rung der Kaiserstuhlbahn ergeben 
(infolge bahntypischer Gefährdun-
gen und Risiken), sind einige Berei-
che entlang der Trasse 9431 als beson-
ders gefahrenträchtig einzuschätzen. 
Das gilt primär dort, wo die Bahntras-
se nahe entlang einer gut frequentier-
ten Straße verläuft. Zusätzlich zu den 
bekannten, bahnbezogenen, Risiken 
führt die zu erwartende Nutzung der 
Oberleitungsmasten als Ruhe- oder 
Ansitzpunkte dazu, dass Uhus Ge-
fahr laufen, mit Fahrzeugen des Stra-
ßenverkehrs zu kollidieren. Für solche 
besonders kritischen Bereiche, an de-
nen es im Kaiserstuhl bereits in den 
zurückliegenden Jahren zu tödlichen 
Kollisionen von Junguhus mit Au-
tos gekommen ist (Harms, unveröf-
fentlicht), wäre die Einrichtung einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung sinn-
voll und vordringlich (Breuer et al. 
2009).

Fazit
Die Elektrifizierung der Kaiserstuhl-
bahn birgt für die hier lebenden Uhus 
erhebliche Risiken. Wenn der Begriff 
nicht so abgedroschen und gleichzei-
tig aufgeladen wäre, könnte man so-
gar von einer „Todesfalle“ sprechen: 
Als neue und attraktive Ansitzpunkte 
verheißen die Masten der Oberleitung 



Eulen-Rundblick Nr. 70 – Jahrgang 202030

dem Uhu Jagderfolg und locken ihn 
in den Wirkungskreis der drei bahn-
typischen tödlichen Gefahren. Kolli-
sion, Drahtanflug und Stromschlag 
entlang der Bahntrasse bilden für den 
Uhu eine ernsthafte Bedrohung – und 
zwar in einem zuvor nicht gekannten 
Ausmaß, wie die oben ausgeführte 
Expositions- und Risikoanalyse auf-
zeigt. Die Elektrifizierung der Bahn-
strecke hat das Mortalitätsrisiko für 
die in ihrem Umfeld ansässigen Uhus 
stark erhöht. Die Oberleitungsmasten 
sind konstruktionsbedingt gefährlich 
für den Uhu. Die vorgesehene dichte-
re Zugfolge wirkt gleichfalls risikoer-
höhend. Die Stellschraube zum besse-
ren Schutz des Uhus vor den Gefah-
ren der elektrifizierten Strecke heißt 
Reduzierung der Exposition: Indem 
alle Masten im Streifgebiet kurzfris-
tig so nachgerüstet werden, dass sie 
als Ansitzpunkte für den Uhu unat-
traktiv bzw. unbrauchbar werden, lie-
ße sich eine wirkungsvolle Verringe-
rung der Exposition erreichen und da-
mit das Mortalitätsrisiko für die Uhus 
am Kaiserstuhl signifikant und nach-
haltig reduzieren. 

Zusammenfassung
Im Rahmen des Planfeststellungsver-
fahrens für den Ausbau und die Elek-
trifizierung der Kaiserstuhlbahn im 
12 km langen Streckenabschnitt Ost 
wurde ein artenschutzrechtliches 
Gutachten vorgelegt, das den Anfor-
derungen des Uhuschutzes nach mei-
ner Beurteilung nur unzureichend 
Rechnung trägt. Die bahntypischen 
Gefahren Kollision, Drahtanflug und 
Stromschlag werden hier nochmals 
eingehend analysiert und kritisch 
kommentiert. Die verbauten Oberlei-
tungsmasten bedeuten (trotz Verbes-
serungen) für den Uhu eine tödliche 
Gefahr, da sie Stromschlag nicht wir-
kungsvoll verhindern können. Auf-
grund seiner Habitatnutzungsge-
wohnheiten sind für die betroffenen 
Uhus wesentlich mehr Streckenab-
schnitte risikorelevant als im Gutach-
ten berücksichtigt wurden. Markante 
Unterschiede der Bewertung ergeben 
sich als Folge der verdichteten Zug-
folge, die um mindestens 40% über 
dem derzeitigen Betrieb liegen dürf-
te. Die vorgesehene Verkehrsverdich-
tung betrifft primär die für Uhus be-
sonders sensiblen und risikorelevan-
ten Zeiten vor Sonnenaufgang und 
nach Sonnenuntergang. Die neu er-
richteten Oberleitungsmasten bie-

ten dem Uhu attraktive Ansitzpunkte 
für die Jagd und setzen ihn gleichzei-
tig einem stark erhöhten Risiko von 
Stromschlag, Drahtanflug und Kol-
lision aus. In manchen Bereichen er-
höht sich dadurch auch das Risiko 
von Kollisionen mit Straßenfahrzeu-
gen. Es werden Möglichkeiten dis-
kutiert, mit denen sich im Zuge von 
Nachrüstungsmaßnahmen der Schutz 
des Uhus, einer vom Bundesnatur-
schutzgesetz als besonders schützens-
wert eingestuften Art, signifikant und 
nachhaltig verbessern ließe, bevor die 
elektrifizierte Breisgau-S-Bahn ihren 
Betrieb aufnimmt.

Summary
Harms C 2020: The electrification of 
the Kaiserstuhl regional railway from 
an Eagle Owl Bubo bubo perspective 
– A risk assessment. – Eulen-Rund-
blick 70: 19-31
In the context of the planning and 
approval of construction measures 
for the electrification of the Kaiser-
stuhl regional railway, an environ-
mental impact assessment has been 
presented which elaborated the fore-
seeable effects on certain wildlife 
species affected along the tracks. 
These include a small population 
of Eagle Owls (Bubo bubo), a spe-
cies defined as „particularly worthy 
of protection“ according to feder-
al law (Bundesnaturschutzgesetz, 
BNatSchG). With particular focus 
on Eagle Owls in the project region, 
I present here a refined risk analysis 
and critical assessment of the hazards 
which are typically associated with 
railway infrastructure, i.e. collision, 
wire impact and electrocution. The 
installed masts carrying the power 
transfer lines represent a deadly haz-
ard for Eagle Owls and other birds 
with a wide wing span because their 
geometry cannot effectively protect 
from hazardous short circuit. Tak-
ing into account how Eagle Owls use 
their habitat, significantly more sec-
tions of the railway must be includ-
ed as risk relevant than have been 
considered in the official assessment 
and impact documents. An expanded 
train schedule, estimated to increase 
by 40+% during the critical hours be-
fore dawn and after sunset, will sig-
nificantly increase the exposure of 
the local Eagle Owls to deadly rail-
way hazards. The masts installed 
along the track offer new and attrac-
tive perching posts and improved 

hunting opportunities for diurnal 
and nocturnal raptors including the 
Eagle Owl. Concurrently, they ex-
pose them to a greatly increased risk 
of being killed by collision, wire im-
pact and electrocution, and in some 
areas along the tracks also increase 
the risk of collision with road vehi-
cles. Various options are being dis-
cussed which may be implemented 
to effectively and sustainably reduce 
the mortality risk of the local Eagle 
Owl population before the electrified 
regional railway starts its operation.
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